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Gemeinde Reiskirchen 

Vorlagenart Vorlage DS 191/2006 

  

Ersteller/Datum 10 Hauptamt 15.11.2006 

Aktenzeichen 467-01 I/1 Ar/Br Herr Arnold 

Sichtvermerke  Bürgermeister Sehrt 
  [@OEF@] öffentlich 

[@NOE@] nichtöffentlich 

Beratungsfolge: Termin TOP 

Gemeindevorstand    

Ältestenrat   

Ausschuss für Jugend, Senioren, 

Kultur und Soziales  

  

Haupt- und Finanzausschuss   

Gemeindevorstand    

Betreff 

Grundsatzbeschluss über die Beteiligung der Gemeinde Reiskirchen an der vom Land Hessen 

vorgesehenen finanziellen Förderung der Freistellung vom Kindergartenbeitrag  

(für Vorschulkinder) mit Wirkung vom 01.01.2007 

 

Beschlussvorschlag: 

Die gemeindlichen Gremien beschließen, sich an der vom Land Hessen vorgesehenen 

finanziellen Förderung der Freistellung vom Kindergartenbeitrag (für Vorschulkinder) mit 

Wirkung vom 01.01.2007 zu beteiligen. 

Die näheren Modalitäten/Einzelheiten sollen im gebildeten Arbeitskreis Kindergarten – in 

Abstimmung mit den anderen Kindergartenträgern (Evangelische Kirchengemeinde 

Burkhardsfelden; Lebenshilfe Gießen) - für die notwendig werdenden Satzungsänderungen 

entwickelt und erarbeitet werden. 

 

Begründung: 

Das Land Hessen hat als drittes Bundesland – neben den Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland 

– angekündigt, künftig die Kindergartenkinder für das letzte Kindergartenjahr vom Beitrag 

freizustellen.  

 

Ein entsprechender Entwurf hierzu in Form einer Verordnung zur Landesförderung für 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege der Hessischen Landesregierung vom 

09.10.2006 liegt vor; dieser ist allerdings zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht im Hess. Landtag 

verabschiedet. 
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Beabsichtigt ist, dass das Land Hessen bereits ab 01.01.2007 an die Kommunen eine Erstattung 

in Höhe von 100,00 € pro Vorschulkind und Monat für den Fall vornimmt, dass alle Kinder, die 

eine Tageseinrichtung im Gemeindegebiet besuchen, in dem Jahr, das ihrer Einschulung 

unmittelbar vorausgeht, vom Kindergartenbeitrag freigestellt sind.  

 

Erstreckt sich die Betreuungszeit für das Kind auf mehr als fünf Stunden täglich, ist die 

Freistellung für mindestens fünf Stunden erforderlich. 

 

Um überhaupt in den Genuss dieser finanziellen Förderung zu kommen, ist ein einmaliger 

Antrag seitens der Gemeinde Reiskirchen notwendig. 

Selbstverständlich muss eine nähere, intensive Abstimmung und Kooperation mit den anderen, in 

der Gemeinde Reiskirchen vorhandenen Kindergartenträgern (Evangelische Kirchengemeinde 

Burkhardsfelden, Lebenshilfe Gießen) erfolgen. 

 

Damit man nunmehr auch den Eltern/gesetzlichen Vertretern, die bereits ein Vorschulkind im 

laufenden Kindergartenjahr 2006/2007 in den vorhandenen Kindergarteneinrichtungen haben, ein 

positives Signal in Bezug auf eine erhebliche Beitragsentlastung ab 01.01.2007 geben kann, 

sollte ein Grundsatzbeschluss in dieser Angelegenheit durch die gemeindlichen Gremien 

erfolgen. 

 

Der bereits bestehende Arbeitskreis „Kindergarten“ wird hierdurch beauftragt, die näheren 

Modalitäten/Einzelheiten – in Abstimmung mit den anderen Kindergartenträgern – für die 

notwendig werdenden Satzungsänderungen zu entwickeln, zu erarbeiten und baldmöglichst der 

Gemeindevertretung zur Entscheidung vorzulegen.       

 

Anlagen: 
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